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RESOLUTION 63/214

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/414/Add.2, Ziff. 16)114.

63/214. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erschließung 
des Karibischen Meeres für die heutigen und die 
kommenden Generationen 

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Grundsätze und Verpflichtungen, die
in der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung115 nie-
dergelegt sind, der Grundsätze, die in der Erklärung von Bar-
bados116, dem Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern117, der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige
Entwicklung118 und dem Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Jo-
hannesburg“)119 enthalten sind, sowie der sonstigen einschlä-
gigen Erklärungen und internationalen Übereinkünfte, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das Überprüfungsdo-
kument, die von der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden120, 

unter Berücksichtigung aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung, namentlich der Resolutio-
nen 54/225 vom 22. Dezember 1999, 55/203 vom 20. Dezem-
ber 2000, 57/261 vom 20. Dezember 2002, 59/230 vom
22. Dezember 2004 und 61/197 vom 20. Dezember 2006,

sowie unter Berücksichtigung der Strategie von Mauritius
für die weitere Durchführung des Aktionsprogramms für die
nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den
Entwicklungsländern121,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005122,

sowie unter Hinweis auf das am 24. März 1983 in Carta-
gena de Indias (Kolumbien) unterzeichnete Übereinkommen
über den Schutz und die Erschließung der Meeresumwelt in
der Karibikregion123 und die dazugehörigen Protokolle, in de-
nen der Begriff der Karibikregion definiert wurde, zu der
auch das Karibische Meer gehört,

in Bekräftigung des Seerechtsübereinkommens der Ver-
einten Nationen124, das den allgemeinen rechtlichen Rahmen
für Meerestätigkeiten vorgibt, und seinen grundlegenden
Charakter betonend, in dem Bewusstsein, dass die Probleme
des Meeresraums eng miteinander verbunden sind und im
Rahmen eines integrierten, interdisziplinären und intersekto-
ralen Ansatzes als Ganzes betrachtet werden müssen,

in Bekräftigung der Bedeutung der nationalen, regionalen
und globalen Tätigkeit und Zusammenarbeit im Meeresbe-
reich, die von der Konferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 21125 an-
erkannt wurde,

unter Hinweis auf die in diesem Bereich von der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation geleistete Arbeit,

in Anbetracht dessen, dass der karibische Meeresraum ei-
ne große Zahl von Staaten, Ländern und Hoheitsgebieten um-
fasst, die zum Großteil Entwicklungsländer und kleine Insel-
entwicklungsländer mit sensiblen Ökosystemen und sozialer
und wirtschaftlicher Störanfälligkeit sind und außerdem unter
anderem unter den Auswirkungen ihrer begrenzten Kapazitä-
ten und Ressourcenbasis, ihres Finanzmittelbedarfs, ihrer ho-
hen Armut und der daraus resultierenden sozialen Probleme
sowie der Herausforderungen und Chancen der Globalisie-
rung und der Handelsliberalisierung stehen,

in dem Bewusstsein, dass das Karibische Meer über eine
einzigartige biologische Vielfalt und höchst sensible Ökosys-
teme verfügt,

sowie in dem Bewusstsein, dass die Karibik nachweislich
die im Verhältnis zu ihrer Größe am stärksten vom Tourismus
abhängige Region der Welt ist,

feststellend, dass das Karibische Meer von mehr Ländern
umgeben ist als jedes andere große Meeresökosystem der
Welt, 

betonend, dass die Länder der Karibik aufgrund von Kli-
maänderungen und -schwankungen und damit verbundenen
Phänomenen wie dem Anstieg des Meeresspiegels, dem El-
Niño-Phänomen und der zunehmenden Häufigkeit und

114 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
115 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/ agenda21/rio.pdf.
116 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
117 Ebd., Anlage II. 
118 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
119 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/ a.conf.199-20.pdf.
120 Siehe Resolution S-22/2, Anlage.
121 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Is-
land Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum),
Kap. I, Resolution 1, Anlage II.

122 Siehe Resolution 60/1. 
123 United Nations, Treaty Series, Vol. 1506, Nr. 25974.
124 Ebd., Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1994 II S. 1798; öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.
125 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ agenda21/ agenda_21.pdf.
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Schwere der durch Hurrikane, Überschwemmungen und Dür-
ren verursachten Naturkatastrophen in hohem Maße gefähr-
det sind und dass sie darüber hinaus beispielsweise auch
durch Vulkanausbrüche, Flutwellen und Erdbeben verursach-
ten Naturkatastrophen ausgesetzt sind, 

eingedenk dessen, dass sich die meisten karibischen
Volkswirtschaften bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse und
der Verwirklichung ihrer Ziele im Hinblick auf die nachhalti-
ge Entwicklung stark auf ihre Küstengebiete und auf die Mee-
resumwelt im Allgemeinen stützen, 

in dem Bewusstsein, dass die intensive Nutzung des Kari-
bischen Meeres für den Seetransport sowie die beträchtliche
Anzahl und die Überschneidung der Meeresgebiete unter na-
tionaler Hoheitsgewalt, in denen die karibischen Länder ihre
völkerrechtlichen Rechte und Pflichten wahrnehmen, eine
Herausforderung für die wirksame Ressourcenbewirtschaf-
tung darstellen, 

angesichts des Problems der Meeresverschmutzung, die
unter anderem vom Land ausgeht, und der ständig drohenden
Verschmutzung durch Schiffsabfälle und -abwässer sowie
des unfallbedingten Freisetzens von Gefahr- und Schadstof-
fen im karibischen Meeresraum, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen
der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation über die Sicherheit des Transports von radioaktivem
Material, 

in Anbetracht der Vielfalt und der dynamischen Interak-
tion und Konkurrenz der sozioökonomischen Tätigkeiten zur
Nutzung der Küstengebiete, der Meeresumwelt und ihrer
Ressourcen, 

sowie in Anbetracht der Bemühungen der karibischen
Länder, sich der sektoralen Fragen im Bereich der Bewirt-
schaftung der Region des karibischen Meeres auf ganzheitli-
chere Weise anzunehmen und dabei durch regionale Koope-
rationsbemühungen der karibischen Länder die integrierte
Bewirtschaftung der Region des karibischen Meeres im Kon-
text der nachhaltigen Entwicklung zu fördern,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Mitglied-
staaten der Assoziation karibischer Staaten fortlaufend unter-
nehmen, um regionale Initiativen zur Förderung der dauerhaf-
ten Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Küsten-
und Meeresressourcen zu erarbeiten und durchzuführen, und
in diesem Zusammenhang anerkennend, dass sich die Staats-
und Regierungschefs der Assoziation nachdrücklich dazu
verpflichtet haben, die notwendigen Schritte zu ergreifen, da-
mit das Karibische Meer als eine Sonderzone im Kontext der
nachhaltigen Entwicklung anerkannt wird, unbeschadet des
anwendbaren Völkerrechts, 

davon Kenntnis nehmend, dass die Assoziation karibi-
scher Staaten die Kommission für das Karibische Meer ge-
schaffen hat, und ihre laufende Arbeit begrüßend,

sich dessen bewusst, wie wichtig das Karibische Meer für
die heutigen und die kommenden Generationen sowie für das
Erbe, das weitere wirtschaftliche Wohlergehen und die Le-
bensgrundlage der Bewohner des Gebiets ist und dass die

Länder der Region mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft dringend angemessene Schritte zu seiner Erhal-
tung und zu seinem Schutz unternehmen müssen,

1. erkennt an, dass das Karibische Meer ein Gebiet mit
einzigartiger biologischer Vielfalt und einem höchst sensi-
blen Ökosystem ist, das es erforderlich macht, dass die zu-
ständigen regionalen und internationalen Entwicklungspart-
ner zusammenarbeiten, um Regionalinitiativen zur Förderung
der dauerhaften Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung
der Küsten- und Meeresressourcen zu erarbeiten und durch-
zuführen, darunter auch die Prüfung des Konzepts, das Kari-
bische Meer zu einer Sonderzone im Kontext der nachhalti-
gen Entwicklung zu erklären, unbeschadet des anwendbaren
Völkerrechts;

2. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der karibi-
schen Staaten und der im Rahmen der Assoziation karibischer
Staaten unternommenen Arbeit der Kommission für das Kari-
bische Meer, die unter anderem die Weiterentwicklung ihres
Konzepts umfassen, das Karibische Meer zu einer Sonderzo-
ne im Kontext der nachhaltigen Entwicklung zu erklären, und
bittet die internationale Gemeinschaft, diese Anstrengungen
zu unterstützen;

3. begrüßt den von der Kommission für das Karibische
Meer verabschiedeten Aktionsplan, einschließlich der die
Wissenschaft und Technik sowie den Ordnungsrahmen und
die Öffentlichkeitsarbeit betreffenden Bestandteile, und bittet
die internationale Gemeinschaft und das System der Verein-
ten Nationen, die karibischen Länder und ihre Regionalorga-
nisationen gegebenenfalls bei ihren Anstrengungen zur Um-
setzung des Aktionsplans zu unterstützen;

4. erkennt die Bemühungen an, die die karibischen
Länder unternehmen, um die Voraussetzungen für eine auf
die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit gerichtete
nachhaltige Entwicklung zu schaffen, und nimmt in diesem
Zusammenhang mit Interesse Kenntnis von den Initiativen
der Assoziation karibischer Staaten in den Schwerpunktberei-
chen nachhaltiger Tourismus, Handel, Verkehr und Naturka-
tastrophen;

5. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft auf, die karibischen Länder und
ihre Regionalorganisationen gegebenenfalls bei ihren Bemü-
hungen zu unterstützen, den Schutz des Karibischen Meeres
vor einer Beeinträchtigung infolge der Verschmutzung durch
Schiffe, insbesondere durch das rechtswidrige Freisetzen von
Öl und anderen Schadstoffen, durch das rechtswidrige Ein-
bringen oder das unfallbedingte Freisetzen gefährlicher Ab-
fälle, einschließlich radioaktiven Materials, nuklearer Abfälle
und gefährlicher Chemikalien unter Verstoß gegen einschlä-
gige internationale Regeln und Normen, sowie vor einer Ver-
schmutzung durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten zu ge-
währleisten;

6. bittet die Assoziation karibischer Staaten, dem Ge-
neralsekretär einen Bericht über die Fortschritte bei der
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, damit die Gene-
ralversammlung ihn während ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung behandeln kann;
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7. fordert alle Staaten auf, Vertragsparteien der ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte zu werden, um die
Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen und den Schutz der
Meeresumwelt des Karibischen Meeres vor der Verschmut-
zung, Beschädigung und Beeinträchtigung durch Schiffe und
Schiffsabfälle zu fördern;

8. unterstützt die Anstrengungen, die die karibischen
Länder unternehmen, um Programme für nachhaltige Fische-
reibewirtschaftung durchzuführen und die Grundsätze des
Verhaltenskodexes für verantwortungsvolle Fischerei der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen126 einzuhalten;

9. fordert die Staaten auf, unter Berücksichtigung des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt127 nationale,
regionale und internationale Programme auszuarbeiten, um
dem Artenschwund im Karibischen Meer, insbesondere in
sensiblen Ökosystemen wie etwa Korallenriffen und Mangro-
ven, Einhalt zu gebieten;

10. bittet die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatli-
chen Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen, ihre Anstrengungen zur Unterstützung der karibi-
schen Länder fortzusetzen, damit sie Vertragsparteien der
einschlägigen Übereinkommen und Protokolle betreffend die
Bewirtschaftung, den Schutz und die nachhaltige Nutzung der
Ressourcen des Karibischen Meeres werden und sie wirksam
durchführen können;

11. fordert die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanzinstitu-
tionen auf und bittet die Globale Umweltfazilität im Rahmen
ihres Mandats, die nationalen und regionalen Aktivitäten der
karibischen Staaten zur Förderung der nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Küsten- und Meeresressourcen aktiv zu unter-
stützen;

12. bekundet tiefe Besorgnis über die schweren Zerstö-
rungen und Verheerungen, die in den letzten Jahren durch die
erhöhte Hurrikanaktivität in der karibischen Region in mehre-
ren Ländern verursacht wurden;

13. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Ländern
der Karibikregion auf der Grundlage ihrer Entwicklungsprio-
ritäten auch weiterhin Hilfe und Unterstützung bei der Durch-
führung ihrer langfristigen Programme für vorbeugenden Ka-
tastrophenschutz, Vorsorge, Folgenbegrenzung, Katastro-
phenmanagement, Katastrophenhilfe und Nachsorge zu ge-
währen, indem die Hilfs-, Rehabilitations- und Wiederauf-
baumaßnahmen in ein umfassendes Konzept der nachhaltigen
Entwicklung eingebunden werden;

14. erkennt an, dass der Assoziation karibischer Staaten
im Hinblick auf den regionalen Dialog und die Konsolidie-
rung einer Zone der karibischen Zusammenarbeit bei der Ver-
ringerung des Katastrophenrisikos eine Schlüsselrolle zu-
kommt und wie wichtig es ist, dass die internationale Ge-
meinschaft die bestehende Zusammenarbeit vertieft und zu-
sammen mit diesem regionalen Mechanismus im Kontext der
Ergebnisse der vom 14. bis 16. November 2007 in Saint-Marc
(Haiti) abgehaltenen Konferenz der Assoziation auf hoher
Ebene über Katastrophenvorsorge und des vom Ministerrat
der Assoziation auf Empfehlung der Konferenz verabschiede-
ten Aktionsplans neue Initiativen durchführt;

15. bittet die Staaten, die internationalen und regionalen
Organisationen sowie die anderen maßgeblichen Interessen-
träger, die Durchführung von Ausbildungsprogrammen zur
Schaffung personeller Kapazitäten auf verschiedenen Ebenen
und den Ausbau der Forschung mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Ernährungssicherheit der karibischen Länder und
der nachhaltigen Bewirtschaftung erneuerbarer Meeres- und
Küstenressourcen zu erwägen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang ihre Fä-
higkeit zur Reaktion auf Notfälle und zur Eindämmung von
Umweltschäden, vor allem im Karibischen Meer, im Falle
von Naturkatastrophen oder eines Unfalls oder Zwischenfalls
im Zusammenhang mit der Seeschifffahrt zu verbessern;

17. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Weiterverfol-
gung und Umsetzung der Strategie von Mauritius für die wei-
tere Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern“ des Punktes „Nachhaltige Entwicklung“ über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und
dabei einen Abschnitt über die möglichen rechtlichen und fi-
nanziellen Folgen des Konzepts des Karibischen Meeres als
einer Sonderzone im Kontext der nachhaltigen Entwicklung,
einschließlich seiner Bezeichnung als solche unbeschadet des
anwendbaren Völkerrechts, aufzunehmen und die von den
Mitgliedstaaten und den zuständigen Regionalorganisationen
geäußerten Auffassungen zu berücksichtigen. 

RESOLUTION 63/215

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/414/Add.3, Ziff.19)128.

63/215. Internationale Zusammenarbeit zur Verringe-
rung der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/200 vom 18. De-
zember 1997, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/220 vom
22. Dezember 1999, 55/197 vom 20. Dezember 2000, 56/194
vom 21. Dezember 2001, 57/255 vom 20. Dezember 2002,

126 International Fisheries Instruments with Index (United Nations publi-
cation, Sales No. E.98.V.11), Abschn. III. In Deutsch verfügbar unter
http://www.fao.org/docrep/005/v9878g/v9878de00.htm.
127 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998
Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408.

128 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.


